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Dieser vereinfachte Prospekt enthält Schlüsselinformation hinsichtlich des Citi Bonus Express Offensiv Fund I 
(nachstehend der Fonds), ein Fonds von First International Funds plc (die Investmentgesellschaft). Die Gesellschaft wurde 
am 18. September 2006 gegründet und ist eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft, die von der Irish Financial 
Services Regulatory Authority, der irischen Finanzaufsichtsbehörde (die Behörde) gemäß den European Communities 
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2003 (Statutory Instrument No. 212 of 
2003) (die Vorschriften von 2003 betreffend die Richtlinie der Europäischen Gemeinschaften für Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (S.I. Nr. 212/2003)) in ihrer jeweils geänderten, ergänzten oder konsolidierten 
Fassung genehmigt wurde. Die Gesellschaft hat derzeit acht weitere Fonds: Citi S&P Global STARS 80% Protected 
Portfolio Fund, Citi European Directors’ Insight Fund, Citi Eurozone Income Fund, Citi Bonus Express Offensiv Fund II, 
Citi Bonus Express Offensiv Fund III, Citi Bonus Express Defensiv Fund I, Citi Bonus Express Defensiv Fund II und Citi 
Bonus Express Defensiv Fund III.   
 
Möglichen Investoren wird empfohlen, den Prospekt der Investmentgesellschaft vom 9. Oktober 2006 durchzulesen sowie 
die Ergänzung dazu vom 30. Oktober 2007 (zusammen der Prospekt), bevor sie eine Investmententscheidung hinsichtlich 
ihrer Investition in den Fonds treffen. Die Rechte und Pflichten des Anlegers sowie die rechtliche Beziehung gegenüber 
der Gesellschaft sind im Prospekt dargelegt.   
 
Definierte Begriffe, die in diesem Dokument verwendet, aber nicht definiert werden, haben die ihnen jeweils im Prospekt 
zugewiesene Bedeutung. 
 
Die Basiswährung des Fonds ist Euro. 

 

 
Anlageziel 

Anlageziel der Fonds ist es, den Anteilseignern jeder Klasse eine Rendite zu liefern, die (nach 
Abzug bestimmter Gebühren und Ausgaben) die Wertentwicklung der Referenzanlage 
widerspiegelt. Referenzanlage ist die Citi EURO STOXX Bonus Express Offensiv Strategy I (die 
Strategie). 
 

 
Anlagepolitik 

Zur Erreichung des Anlageziels schließt die Gesellschaft auf Rechnung des Fonds 
Derivatkontrakte ab und bietet dem Fonds damit eine Partizipation an der Referenzanlage. Der 
Nettoinventarwert pro Anteil und Anteilsklasse ist daher vom Wert der Derivatkontrakte abhängig.  
 
Weitere Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte Sie dem Prospekt. 

 

 
Risikoprofil 

 
Überblick 
Eine Anlage in die Anteile beinhaltet gewisse Risiken, und die folgende Risikobeschreibung 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei mehreren Anlagerisiken sind gleichzeitige 
Auswirkungen auf den Wert der Anteile möglich, und die Auswirkung jedes einzelnen 
Anlagerisikos  ist nicht unbedingt vorhersagbar. Außerdem kann bei mehreren Anlagerisiken ein 
Potenzierungseffekt eintreten, und es ist nicht vorhersagbar, wie sich eine Verknüpfung von 
Anlagerisiken auf den Wert der Anteile auswirken wird. Die Stellungnahmen in diesen 
Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit unterliegen den Maßgaben der übrigen Aussagen in der 
Ergänzung und im Prospekt. Definierte Begriffe, die in diesen Risikofaktoren verwendet, aber 
nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen jeweils an anderer Stelle in der 
Ergänzung zugewiesen wird. 
 
Eignung 
Potenzielle Anleger sollten selbst entscheiden, ob eine Anlage in die Anteile ihrer jeweiligen 
persönlichen Situation angemessen ist, und sich bei rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen 
Fragen von entsprechenden Fachleuten beraten lassen, um die Folgen einer Anlage in die 
Anteile ermessen und selbst eine Anlagebewertung vornehmen zu können. Ein Engagement in 
den Anteilen eignet sich nur für Anleger, die: 
 

a) das nötige Wissen und die Erfahrung hinsichtlich finanzieller und geschäftlicher 
Angelegenheiten besitzen, um die mit der Anlage in die Anteile verbundenen Vorzüge 
und Risiken beurteilen zu können; 

 



 

 

 
b) Zugriff auf geeignete analytische Hilfsmittel zur Bewertung der Vorteile und Risiken im 

Zusammenhang mit ihrer Finanzlage haben und sich damit auskennen; und 
c) das wirtschaftliche Risiko einer Anlage in die Anteile tragen können. 

 
Potenzielle Anleger sollten ihre eigene, unabhängige Entscheidung bezüglich einer Anlage in die 
Anteile treffen sowie darüber, ob ihnen eine Anlage in die Anteile nach eigenem Urteil und 
aufgrund der Einschätzung der ggf. von ihnen hinzugezogenen Berater angemessen und 
geeignet erscheint. Potenzielle Anleger sollten sich nicht auf Angaben verlassen, die (in jeglicher 
Weise) von der Gesellschaft, den Verwaltungsratsmitgliedern, dem Manager oder Citi oder einem 
ihrer verbundenen Unternehmen als Anlageberatung oder Empfehlung zu einer Anlage in die 
Anteile erteilt wurden, wozu u.a. auch Informationen, Erklärungen oder Erläuterungen im Hinblick 
auf die Modalitäten der Anteile oder verbundene Merkmale gehören. Durch die Gesellschaft, die 
Verwaltungsratsmitglieder, den Manager, Citi oder eine ihrer Konzerngesellschaften (in jeglicher 
Weise) gemachte Angaben sind nicht als Zusage oder Garantie bezüglich der voraussichtlichen 
Wertentwicklung der Strategie, einzelner Komponentenpapiere des zugrunde liegenden Index 
oder der Anteile auszulegen. 
 
Potenzielle Anleger sollten sich bewusst machen, dass die in Bezug auf die Anteile 
auszuzahlenden Beträge von der Wertentwicklung der Strategie abhängen, die ihrerseits von der 
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index abhängig ist. 
 
Potenzielle Anleger können möglicherweise ihr ursprünglich investiertes Kapital ganz oder 
teilweise verlieren. Außerdem kann eine Rendite auf Anteile geringer sein als der Betrag, der 
erzielt worden wäre, wenn das in die Anteile investierte Kapital im gleichen Zeitraum als Festgeld 
oder in festverzinsliche Anleihen mit Investment Grade angelegt worden wäre. 
 
Die Gesellschaft, die Verwaltungsratsmitglieder, der Manager, Citi oder ihre jeweiligen 
verbundenen Unternehmen handeln nicht als Treuhänder oder Berater für Anleger, die Anteile 
erworben haben. 

 
Bestimmte andere Risiken in Bezug auf die Anteile sind ebenfalls im Abschnitt „Risikofaktoren“ 
im Prospekt und der Ergänzung aufgeführt. 

 

Performancedaten NICHT ANWENDBAR 

Profil des typischen Anlegers Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen Wertzuwachs anstreben und bereit sind, während 
der Laufzeit ihrer Anlage ein gewisses Maß an Volatilität in Kauf zu nehmen. 

Ausschüttungspolitik Es gibt keinen Dividendenanspruch für die Anteile der Klasse A. 

 

 
Gebühren und Ausgaben 

 
Die folgenden Gebühren und Ausgaben entstehen der Gesellschaft für den Fonds und haben 
Einfluss auf den Nettoinventarwert pro Anteil jeder in Bezug auf den Fonds ausgegebenen 
Klasse. 

 
Management- und Verwaltungsgebühr 
Die Gesellschaft hat dem Manager eine Management- und Verwaltungsgebühr von bis zu 0,20 
Prozent p.a. des Gesamtnettoinventarwerts pro Anteil der Klasse A (zzgl. ggf. anfallender MwSt.) 
aus dem der Klasse A zuzurechnenden Fondsvermögen zu zahlen. Die Management- und 
Verwaltungsgebühr fällt täglich an und wird an jedem Handelstag anhand des Nettoinventarwerts 
pro Anteil der Klasse A des unmittelbar vorhergehenden Handelstags berechnet. Die 
Management- und Verwaltungsgebühr wird monatlich rückwirkend gezahlt. 
 
Der Manager entrichtet aus seiner Gebühr (nicht jedoch aus dem Fondsvermögen) die Gebühren 
für die Verwaltungsstelle und die Depotbank sowie die fondsbezogenen administrativen Kosten. 
Die Depotbank zahlt aus dieser Gebühr (und nicht aus den Vermögenswerten des Fonds) die 
Gebühren für jedwede Unter-Depotbank (zu den marktüblichen Preisen). 
 
Der Manager hat keinen Anspruch auf Erstattung seiner Spesen aus dem Fondsvermögen. Die 
Verwaltungsstelle und die Depotbank haben jeweils Anspruch auf Rückerstattung der 
vereinbarten Transaktionsauslagen (einschließlich der Auslagen für die Unter-Depotbank) sowie 
weiterer Gebühren (zu den üblichen Handelssätzen) und sonstiger angemessener Spesen aus 
den Vermögenswerten des Fonds (zzgl. ggf. anfallender MwSt.). 



 

 

 
Gebühr der Vertriebsgesellschaft 
Eine Vertriebsgebühr von bis zu 1,30 Prozent pro Jahr des Nettoinventarwerts je Anteil der 
Klasse A ist zahlbar durch die Gesellschaft aus dem Vermögen des Fonds, das den Anteilen der 
Klasse A zuzuschreiben ist, an die Vertriebsgesellschaft. Die Vertriebsgebühr fällt täglich an und 
wird an jedem Handelstag anhand des Nettoinventarwerts pro Anteil der Klasse A des 
unmittelbar vorhergehenden Handelstags berechnet. Die Vertriebsgebühr wird monatlich 
rückwirkend gezahlt. 
 
Die Vertriebsgesellschaft wird die Gebühren für eventuelle Unter-Vertriebsgesellschaften aus 
ihrer Gebühr (und nicht aus dem Fondsvermögen) begleichen. 
 
Die Vertriebsgesellschaft und etwaige Unter-Vertriebsgesellschaften haben keinen Anspruch auf 
Erstattung ihrer Spesen aus dem Fondsvermögen. 

 
Gebühr des Strategiesponsors 
Falls die Strategie in Bezug auf einen jährlichen Beobachtungstag einen fiktiven 
Wachstumsbetrag ausschüttet, hat die Gesellschaft dem Strategiesponsor aus dem den Anteilen 
der Klasse A zuzurechnenden Fondsvermögen am betreffenden Beobachtungstag eine 
Strategiesponsor-Gebühr in Höhe von bis zu 2,00 Prozent des Nettoinventarwertes pro Anteil der 
Klasse A zu zahlen. Die Strategiesponsor-Gebühr ist dem Strategiesponsor an dem 
Geschäftstag zu zahlen, der dem Strategie-Neufestsetzungstag, nachdem dieser Zuwachsbetrag 
fiktiv von der Strategie ausgeschüttet wurde, unmittelbar vorausgeht.  
  
Sonstige Gebühren und Ausgaben 
Anteilseigner sollten zudem beachten, dass die Vertriebsgesellschaft bei Zeichnung von Anteilen 
der entsprechenden Klasse eine Vorabgebühr (von bis zu 5 % des Erstausgabepreises bzw. vom 
Nettoinventarwert pro Anteil) in Rechnung stellen kann, die teilweise von der 
Vertriebsgesellschaft an Unter-Vertriebsgesellschaften gezahlt werden muss. 

 
Die Kosten für die Gründung des Fonds werden voraussichtlich 20.000 EUR nicht überschreiten. 
Diese Auflegungskosten werden vom Manager aus der oben bes chriebenen Management- und 
Verwaltungsgebühr entrichtet. 
 
Dieser Abschnitt mit der Überschrift Gebühren und Ausgaben sollte in Verbindung mit dem 
Abschnitt Gebühren und Ausgaben im Prospekt gelesen werden. 

 

Gesamtkostenquote 
Portfolioumschlagshäufigkeit 

NICHT ANWENDBAR     
NICHT ANWENDBAR 

Besteuerung Der Fonds unterliegt bei steuerpflichtigen Ereignissen einer Besteuerung nach irischem 
Steuerrecht nur in Bezug auf Anteilseigner, die in Irland steuerpflichtige Personen sind (in der 
Regel sind dies Personen, die in Irland steueransässig oder gewöhnlich steueransässig sind). 
Anteilseigner, die in Irland weder steueransässig noch gewöhnlich steueransässig sind, 
unterliegen, sofern eine entsprechende Erklärung vorliegt, im Allgemeinen nicht der Besteuerung 
in Irland einschließlich jeglicher Abzüge von den erfolgten Zahlungen. Anteilseigner und mögliche 
Investoren sollten sich mit der steuerlichen Behandlung ihres Anteilsbesitzes vertraut machen 
und ggf. diesbezüglich steuerrechtlich beraten lassen.   

Veröffentlichung des 
Anteilspreises 

Der Nettoinventarwert jeder Anteilklasse kann von der Verwaltungsstelle erfahren werden und 
wird an jedem Geschäftstag unter www.equityfirst.citigroup.com  veröffentlicht. Dies e Kurse 
spiegeln den Nettoinventarwert des Fonds zum Bewertungszeitpunkt am jeweiligen Handelstag 
wider. 

Hinweise zum Kauf/Verkauf 
von Anteilen 

 

Anweisungen zum Kauf, Verkauf und Umtausch der Anteile können bis 9:30 Uhr (Dubliner Zeit) 
am betreffenden Handelstag direkt an die Gesellschaft zu Händen der Verwaltungsstelle in der 
Unternehmenszentrale, 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Irland gerichtet werden (die 
Verwaltungsratsmitglieder können die Handelsfrist jedoch nach eigenem und absolutem 
Ermessen bis 12:00 Uhr (Mittag) (Dubliner Zeit) verlängern) oder innerhalb der oben 
angegebenen Zeiten indirekt über eine Vertriebsgesellschaft, Unter-Vertriebsgesellschaft oder 
ein Clearing-System für die Weiterüberweisung an die Gesellschaft zu Händen der 
Verwaltungsstelle abgewickelt werden. Für Anleger, die Anteile per Fax, Telefon oder indirekt 
über eine Vertriebsgesellschaft, Unter-Vertriebsgesellschaft oder ein Clearing System kaufen 
oder verkaufen möchten, wird auf die entsprechenden Bestimmungen im Abschnitt Handel mit 
Anteilen innerhalb des Prospekts verwiesen. 
   



 

 

Beschreibung der Anteilsklasse Klasse A 
Mindestbetrag der Erstanlage 20 Anteile 
Mindestbetrag für zusätzliche Anlagen 1 Anteil 
Mindestrückkaufsmenge 1 Anteil 
Mindestanteilsbesitz 1 Anteil 

 

 
 
Handelstage sind alle Geschäftstage. Weitere Einzelheiten hinzu finden Sie im Prospekt. 

 
Der zur Bestimmung des Nettoinventarwerts pro Anteil fürr Zeichnungen und Rückkäufe 
herangezogene Bewertungszeitpunkt ist der Geschäftsschluss in Dublin am ersten unmittelbar 
auf den entsprechenden Handelstag folgenden Handelstag. 

 

Abrechnungstag bei Zeichnungen ist der Handelstag unmittelbar nach dem Handelstag, an 
welchem (vor Ende der Handelsfrist an diesem Tag) der entsprechende unterzeichnete 
Zeichnungsantrag sowie nach Bestätigung der Verwaltungsstelle frei verfügbare Mittel 
eingegangen sind, und im Fall von Rückkäufen liegt der Abrechnungstag bis zu fünf 
Geschäftstage nach dem entsprechenden Handelstag, vorausgesetzt, der entsprechende 
unterzeichnete Rückkaufantrag ist gemäß der Bestätigung der Verwaltungsstelle vor Ende der 
Handelsfrist dieses Tages eingegangen. 

 

Weitere wichtige 
Informationen 

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft:  Paul Nunan 
                                                                              Tony Joyce 
                                                                              Laurence Everitt 

 
Promoter:                Citibank International plc 
 
Manager:                            Capita Financial Managers (Ireland) Limited 
 
Anlageberater und 
 Vertriebsgesellschaft Citigroup Global Markets Limited 

 
Depotbank:  Bear Stearns Bank plc 
 
Verwaltungsstelle: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited 
 
Abschlussprüfer:  Deloitte & Touche 
 
Aufsichtsbehörde: Irish Financial Services Regulatory Authority 
 

 
Weitere Informationen sowie Kopien des Prospekts, der Ergänzung, der aktuellen Jahres - und 
Halbjahresberichte sowie ggf. der Bücher sind kostenfrei bei der Gesellschaft in der 
Geschäftsstelle von Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, Tel.: +353 1 4005300 oder 
Fax: +353 1 400 5350, oder am eingetragenen Firmensitz der Gesellschaft in 25/28 North Wall 
Quay, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland erhältlich. 

Es wird ein Antrag bei der Irish Stock Exchange (irischen Börse) auf Zulassung zum Handel der 
ausgegebenen und zur Ausgabe zur Verfügung stehenden Anteile sowie auf Aufnahme in die 
Official List of the Irish Stock Exchange (das amtliche Kursblatt der Irish Stock Exchange) am 18. 
Februar 2008 oder in den Tagen davor oder danach gestellt. 

 



 

 

 
ANLAGE I 

Allgemeines 
Es folgt eine allgemeine Beschreibung der Anteilsstruktur jeder in Bezug auf den Fonds ausgegebenen Klasse. Dies soll das 
Verständnis der Art und Weise, wie die Anteile jeder Klasse an der jeweiligen Referenzanlage partizipieren (nachstehend 
beschrieben) sowie der Beschaffenheit dieses Engagements erleichtern. Dieser allgemeine Überblick unterliegt als Ganzes den 
Maßgaben der übrigen Aussagen in der Ergänzung und im Prospekt. Definierte Begriffe, welche in diesem Anhang I verwendet 
werden, haben die Bedeutung, die ihnen in der Ergänzung zugewiesen wird.  
 
Der Fonds 
Der Fonds ist für Anleger gedacht, die davon ausgehen, dass der zugrunde liegende Index (der Dow Jones EURO STOXX 50® 

Index) zumindest eine moderate Entwicklung nehmen wird, da die Strategie, in welcher sich der Fonds mittels der Derivatkontrakte 
engagiert, in der Regel darauf abzielt, (in die Strategie reinvestierte) Wachstumsbeträge zu erzielen, wenn der zugrunde liegende 
Index steigt, und Verluste zu begrenzen, wenn der zugrunde liegende Index fällt, wobei vorausgesetzt wird, dass der zugrunde 
liegende Index in der Zeit zwischen jedem Strategie-Neufestsetzungstag nicht wesentlich fällt. 

 
Anlageziel der Fonds ist es, den Anteilseignern jeder Klasse eine Rendite zu liefern, die (nach Abzug bestimmter Gebühren und 
Ausgaben) die Wertentwicklung der Referenzanlage widerspiegelt.  Referenzanlage ist die Citi EURO STOXX Bonus Express 
Offensiv Strategy I (die Strategie). 
 
Zur Erreichung des Anlageziels schließt die Gesellschaft auf Rechnung des Fonds Derivatkontrakte ab und bietet dem Fonds damit 
eine Partizipation an der Referenzanlage. Der Nettoinventarwert pro Anteil und Anteilsklasse ist daher vom Wert der 
Derivatkontrakte abhängig. Zur Einhaltung der für die Gesellschaft gültigen Anlagebeschränkungen werden die Derivatkontrakte 
besichert. 
 
Die Referenzanlage 
Referenzanlage ist die Citi EURO STOXX Bonus Express Offensiv Strategy I (die Strategie). Hierbei handelt es sich um eine vom 
Strategiesponsor (Citigroup Global Markets Limited) gesponserte regelbasierte Anlagestrategie, die darauf ausgelegt ist, kurz nach 
jedem jährlichen Beobachtungstag fiktiv einen Wachstumsbetrag auszuschütten, sofern der Stand des zugrunde liegenden Index 
(des Dow Jones EURO STOXX 50® Index) an diesem Beobachtungstag auf oder über dem Stand liegt, den er am unmittelbar 
davor liegenden Strategie-Neufestsetzungstag hatte.   
 
Falls beispielsweise der Stand des zugrunde liegenden Index am Stichtag der Strategie bei 100 Punkten liegt und der Stand des 
zugrunde liegenden Index am zweiten Beobachtungstag nach dem Stichtag bei 115 Punkten liegt, schüttet die Strategie fiktiv einen 
Wachstumsbetrag aus. Dieses Szenario wird in Szenario 3 auf Seite 9 der Ergänzung im Einzelnen erläutert. 
 
Falls der Stand des zugrunde liegenden Index an einem von fünf aufeinander folgenden Beobachtungstagen nicht auf oder über 
seinem Stand am unmittelbar davor liegenden Strategie-Neufestsetzungstag liegt und der zugrunde liegende Index während dieses 
Fünfjahreszeitraums zu keiner Zeit auf oder unter der festgelegten Kursschwelle gelegen hat, wird von der Strategie ein fiktiver 
Wachstumsbetrag ausgeschüttet.   
 
Falls beispielsweise der Stand des zugrunde liegenden Index zum Stichtag 100 Punkte beträgt und der Stand des zugrunde 
liegenden Index an jedem der fünf aufeinanderfolgenden Beobachtungstage nach dem Stichtag nie über 90 Punkten lag und der 
Stand des zugrunde liegenden Index zu keinem Zeitpunkt während dieses Fünfjahreszeitraums auf oder unter der Kursschwelle 
von 75 Punkten lag, so wird ein fiktiver Wachstumsbetrag ausgeschüttet. Dieses Szenario wird in Szenario 16 auf Seite 10 der 
Ergänzung im Einzelnen erläutert. 
 
Falls jedoch der zugrunde liegende Index zu einem beliebigen Zeitpunkt auf oder unter der festgelegten Kursschwelle liegt, so wird 
von der Strategie kein Wachstumsbetrag ausgeschüttet, und die Partizipation an der Strategie wird um einen an die 
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index geknüpften Prozentsatz reduziert. Jede derartige Reduzierung verringert den Wert 
der Derivatkontrakte, über welche der Fonds an der Strategie partizipiert, und damit den Nettoinventarwert der Anteile der Klasse 
A.  Dieses Szenario wird in den Szenarien 17 und 22 auf Seite 10 der Ergänzung erläutert. 
 
Der in Bezug auf einen Beobachtungstag fiktiv ausgeschüttete Wachstumsbetrag wird ein Betrag sein, der dem Fiktiven Wert der 
Strategie (100 EUR am Stichtag), multipliziert mit dem Größeren von (a) der Anzahl voller Jahre seit dem letzten Strategie-
Neufestsetzungstag multipliziert mit der Wachstumsrate (die nicht unter dem 3-Monats -EURIBOR-Satz plus 2 Prozent liegen darf), 
und (b) der prozentualen Veränderung des zugrunde liegenden Index an diesem Beobachtungstag seit dem letzten Strategie-
Neufestsetzungstag multipliziert mit der Teilnahmerate (die nicht unter 50 Prozent sein darf) entspricht.  
 
Alle von der Strategie auszuschüttenden Wachstumsbeträge werden (nach Abzug der Gebühren) in die Strategie reinvestiert, 
indem die Partizipation des Fonds an der Strategie mittels der Derivatkontrakte erhöht wird. Diese Erhöhung der Partizipartion 
erhöht den Nettoinventarwert der Anteile der Klasse A. 
 
Bei jedem Anlass, bei welchem ein Wachstumsbetrag fiktiv auszuschütten ist oder die Partizipation an der Strategie reduziert wird, 
werden die Geschäftsbedingungen der Strategie vom Strategiesponsor unter Berücksichtigung der dann herrschenden 



 

 

Marktbedingungen, Termin- und Optionskontrakte in Bezug auf den zugrunde liegenden Index und solcher sonstigen 
Informationen, Bedingungen und Faktoren, die nach Feststellung des Sponsors relevant sind, neu festgelegt (vorbehaltlich der 
oben beschriebenen Mindeststände).    
 
 
Die Strategie ist in Anteile gegliedert. Am Stichtag (18. Februar 2008) beträgt der Wert eines Strategieanteils (der Strategiewert) 
EUR 100. Der Strategiewert für jeden folgenden Strategiewerktag repräsentiert den durch den Strategiesponsor an diesem Tag 
festgesetzten Wert der am Stichtag in die Strategie investierten EUR 100. 
 
Das Diagramm auf der folgenden Seite bes chreibt, wie die Strategie operiert. Hypothetische Szenarien, wie sich der Wert der 
Strategie entwickeln könnte, finden Sie auf den Seiten 9 und 10 der Ergänzung. Für eine detailliertere Beschreibung der Strategie 
siehe Anhang 1 – Teil I – Beschreibung der Strategie in der Ergänzung.  
  
Die hypothetischen Szenarien zur Wertentwicklung der Referenzanlage, auf die oben Bezug genommen wurde, wurden 
allein zu Illustrationszwecken eingefügt und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bevor Sie eine Kapitalanlage in 
Anteilen der Klasse A in Betracht ziehen, sollten Sie sorgfältig alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen 
einschließlich der anderen, auf den Seiten 9 und 10 der Ergänzung dargestellten hypothetischen Szenarien erwägen.   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Diagramm, welches die Funktionsweise der Strategie darstellt(7)  

 

 
 
 
 
 

Strategie-Neufestsetzungstag(6) 

 

Liegt ein Auto-Call-
Auslöserereignis vor? (1) 

 

Kein Wachstumsbetrag 
ausgeschüttet  

 

Wachstumsbetrag 
ausgeschüttet (2) 

Liegt ein Auto-Call-
Auslöserereignis vor? (1) 

 

Kein Wachstumsbetrag 
ausgeschüttet  

 

Liegt ein Auto-Call-
Auslöserereignis vor? (1) 

 

Kein Wachstumsbetrag 
ausgeschüttet  

Liegt ein Auto-Call-
Auslöserereignis vor? (1) 

 

Liegt ein Auto-Call-
Auslöserereignis vor? (1) 

 

Wurde die Kursschwelle unter- 
oder überschritten? (3) 

 

Kein Wachstumsbetrag 
ausgeschüttet 

Wachstumsbetrag 
ausgeschüttet (2) 

 

Wachstumsbetrag 
ausgeschüttet (2) 

 

Wachstumsbetrag 
ausgeschüttet (2) 

 

Wachstumsbetrag 
ausgeschüttet (2) 

 

Wachstumsbetrag 
ausgeschüttet (4) 

Kein Wachstumsbetrag 
ausgeschüttet  

 

Fiktiver Wert der 
Strategie neu 
festgesetzt(5) 

 

1. Jahrestag 
 

2. Jahrestag 

 

3. Jahrestag 

 

4. Jahrestag 
 

5. Jahrestag 

 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 

 

Nein 

Ja 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
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Hinweise: 
(1) Es wird ein Auto-Call-Auslöseereignis ausgelöst, falls der Stand des zugrunde liegenden Index am betreffenden 

Beobachtungstag so hoch wie oder höher als 100 Prozent seines Standes am unmittelbar vorhergehenden Strategie-
Neufestsetzungstag ist. Für weitere Einzelheiten beachten Sie bitte Strategiebedingung 2. 

(2) Der Wachstumsbetrag in diesem Szenario ist der zu diesem Zeitpunkt vorliegende fiktive Strategiewert, multipliziert mit 
dem Größeren von (a) der zu diesem Zeitpunkt geltenden Wachstumsrate multipliziert bei der Anzahl vollständiger Jahre 
seit dem vorhergehenden Strategie-Neufestsetzungstag und (b) der zu diesem Zeitpunkt geltenden Teilnahmerate 
multipliziert mit der prozentualen Veränderung des zugrunde liegenden Index seit dem vorhergehenden Strategie-
Neufestsetzungstag, wie in Strategiebedingung 2(a) dargelegt.  Die Wachstumsrate wird nicht weniger als den 3-Monats-
EURIBOR-Satz (zum letzten Strategie-Neufestsetzungstag) plus 2 Prozent betragen. Die Teilnahmerate wird nicht 
weniger als 50 Prozent betragen. Sowohl die Wachstumsrate als auch die Teilnahmerate werden am unmittelbar 
vorangegangenen Strategie-Neufestsetzungstag festgelegt. 

(3) Eine Kursschwellenverletzung liegt vor, falls an einem beliebigen Tag seit dem vorhergegangenen Strategie-
Neufestsetzungstag der Stand des zugrunde liegenden Index zu beliebiger Zeit (einschließlich intraday) die am letzten 
Strategie-Neufestsetzungstag festgelegte Kursschwelle erreicht oder unterschreitet. Die Kursschwelle wird nicht über 75 
Prozent des Standes des zugrunde liegenden Index am letzten Strategie-Neufestsetzungstag liegen. 

(4) Der Wachstumsbetrag ist in diesem Szenario der zu diesem Zeitpunkt vorliegende fiktionale Strategiewert multipliziert mit 
der zu diesem Zeitpunkt geltenden Wachstumsrate multipliziert mit fünf. Für weitere Einzelheiten beachten Sie bitte 
Strategiebedingung 2(b). 

(5) Der fiktive Strategiewert wird um einen Prozentsatz, der dem Prozentsatz, um welchen der Stand des zugrunde liegenden 
Index den Stand des zugrunde liegenden Index am vorangegangenen Strategie-Neufestsetzungstag unterschreitet, 
entspricht, reduziert. Der fiktive Strategiewert am Stichtag ist EUR 100. Für weitere Einzelheiten beachten Sie bitte 
Strategiebedingung 3(c). 

(6) An jedem Strategie-Neufestsetzungsdatum wird der Strategiesponsor die Geschäftsbedingungen der Strategie (d. h., die 
Wachstumsrate, die Teilnahmerate und die Kursschwelle) nach seinem alleinigen und uneingeschränkten Ermessen neu 
festsetzen. Bei der Neufestsetzung der kaufmännischen Bedingungen der Strategie bemüht sich der Strategiesponsor die 
Strategie neu so festzusetzen, dass sie kaufmännische Bedingungen hat, die nach Meinung des Strategiesponsors und 
unter Berücksichtigung der dann vorherrschenden Marktbedingungen, den Futures - und Optionskontrakten in Bezug auf 
den zugrunde liegenden Index und anderen Informationen, Bedingungen und Faktoren, die der Strategiesponsor für 
maßgeblich hält, den am Stichtag geltenden kaufmännischen Bedingungen soweit wie praktisch durchführbar 
entsprechen. Für weitere Einzelheiten beachten Sie bitte die Strategiebedingungen 3(a), 3(b) und 3(c). 

(7) Der Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse A ist weitgehends vom Wert der Derivat-Kontrakte abhängig, durch welche 
den Anteilen eine Partizipation an der Strategie vermittelt wird.  Der Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse A wird auch 
durch Gebühren und Ausgaben (siehe Abschnitt Gebühren) und, in untergeordnetem Maße, liquide Mittel beeinflusst.   

 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSSKLAUSEL 

STOXX und Dow Jones unterhalten keinerlei über die Lizensierung des Dow Jones EURO STOXX 50®  und der verbundenen Marken an CGML 
zur Verwendung in Verbindung mit der Strategie hinausgehende Beziehung zur Gesellschaft oder zu CGML. 

STOXX und Dow Jones 

• sponsern, befürworten, verkaufen oder bewerben die Strategie oder die Anteile einer beliebigen, in Bezug auf den Fonds 
ausgegebenen Klasse nicht. 

• empfehlen nicht, dass jemand in die Strategie oder die Anteile einer beliebigen Klasse oder in sonstige Wertpapiere investiert. 

• Übernehmen keine Verantwortung für Entscheidungen in Bezug auf den Zeitpunkt, Betrag oder die Kursgestaltung der Strategie oder 
der Anteile einer beliebigen Klasse. 

• Übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für die Verwaltung, das Management oder das Marketing der Strategie oder der 
Anteile einer beliebigen Klasse. 

• Berücksichtigen bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des Dow Jones EURO STOXX 50® weder die Bedürfnisse 
der Inhaber der Strategieanteile noch der Inhaber von Anteilen einer beliebigen Klasse, noch sind sie in irgendeiner Weise hierzu 
verpflichtet. 

STOXX und Dow Jones übernehmen keinerlei Haftung in Verbindung mit der Strategie oder den Anteilen einer beliebigen Klasse. 

Insbesondere: 



 

 

(a) Geben STOXX und Dow Jones keinerlei Zusicherungen ausdrücklicher oder stillschweigender Art ab und bestreiten jegliche und alle 
Zusicherungen zu: 

(i) den durch die Strategie oder die Anteile einer beliebigen Klasse, die Inhaber von Strategieanteilen oder der Anteile einer 
beliebigen Klasse oder sonstige Personen in Verbindung mit der Nutzung des Dow Jones EURO STOXX 50®  und der im 
Dow Jones EURO STOXX 50® enthaltenden Daten zu erzielenden Ergebnissen; 

(ii) der Genauigkeit oder Vollständigkeit des Dow Jones EURO STOXX 50® und seiner Daten; 

(iii) der Marktgängigkeit oder Eignung zu einem bestimmten Zweck des Dow Jones EURO STOXX 50® und seiner Daten; 

(b) STOXX und Dow Jones übernehmen keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Dow Jones EURO STOXX 
50® oder seiner Daten; und 

(c) unter keinen Umständen sind STOXX oder Dow Jones haftbar für entgangene Gewinne oder indirekte, besondere oder Folgeschäden 
oder -verluste oder Strafschadensersatz, selbst wenn STOXX oder Dow Jones bewusst ist, dass es hierzu kommen könnte. 

Die Lizenzvereinbarung zwischen CGML und STOXX dient allein deren Nutzen und nicht dem Nutzen der Inhaber von Strategieanteilen oder 
Anteilen einer beliebigen Klasse oder sonstigen Dritten. 

 

 

 


